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r Bedeutung für die Praxis: Neben den Urteilen des OLG
München und OLG Hamburg wird zumeist ein Urteil des 6.
Senates des OLG Köln zur Ilerechtigung der Fraunhofer-Werte
bemüht. Der 11. Senat hat neben sieben anderen Senaten des-
selben Gerichtes an der I)raxis festgehalten, die Schwacke-Liste
als bewährte Schätzgrundlage zu verwenden und hat sich ex-
plizit und ausführlich bcgründet gegen dic frraunhofer-Studie
ausgesprochen.

Da der Streit zunehmcnd auch wieder in Richtung Aufschlag
und Nebenkosten tendiert, kommt den darauf bezogenen Aus-
führungen des Gerichtes ebenso eine große Bedeutting zu.

rAnmerkung der Redaktion: Der 6. Zivilsenat des OLG Köln
hat sich in einem aktuellen Urteil vom 21.8.2OO9 ebenfalls
noch einmal rnit dcn Schätzgrundlagen Schwacke-Liste 2007
und Fraunhofer Mietpreisspiegel 2008 ausei nandergesetzt.

Der Senat führt insoweit aus:

,,Dem vermag sich der Senat nach erneuter gründlicher ÜLrer-
prüfung seiner erwähnten, dem Urteil vom 10.10.2008 zu
Grunde liegenden Auffassung, nicht anschließen (g 529 Abs. 1
Nr. 2 ZPO). An der-l ' ;ruglichkeit der neueren Ausgalte cles Schwa-
cke-Mietpreisspiegels als Schätzgrundlage für den ortirblichen

,,Normaltarif" bcstehen gerade unter den Umständen dcs
Streitfalls angesichts der durchweg (zum'l 'eil erheblich) nied-
rigeren Werte des lrraunhofer-Mietpreisspiegels 2008 konkrete
Zweifel, die von der Klägcrin durch ihren (im Ubrigen ohne
geeigneten Beweisantritt gebliebenen) Vortrag nicht entkräf-
tet worden sind. Die inzwischen von mehreren Obergerichten
(OLG München, Urteil vom 25.7.2008 - 10 U 2539/08 = r + s
2OO8,439 = DAR 2009, 36; OLGJena, Urteil vom 27.11.2O0t1 - 1
U 555/07 = r + s 2009, ,10 = NZV 2009, 181; OLG Hamburg, Ur-
teil vom i5.5.2009 = r + s 2009, 299 = MDR 2009, 800; aus dem
Schrifttum vgl. nur Palandt/Heinrichs, l lGl}, 68. Aufl., 9249
Rd. 31; Quaisser NZV 2009, l2l ff.; weitere Nachweise bei Mar-
tis/Enslin MDR 2009, 848) geteilten Zweifel an der Zuverlässig-
keit der Angaben des Schwacke-Mietpreisspiegels, die auch der
BGH in seinem Revisionsurteil vom 14.10.2008 - VI ZR 308/07
(NJW 2008, 58 = Vcrsll 2008, 1706) als tatrichtcrl ichc Würdi,
gung für vertretbar gehalten hat, lassen es vielmehr geraten
erscheinen, im Rahmen der Schätzung des dem Zedenten der
Klägerin entstandenen und von der Klägerin entstandenen
konkreten (Mindest-)Schaden nicht auf den vom Landgericht
herangezogenen und von der Klägerin im Berufungsrechtszug
als Schätzgrundlage verteidigten Schwacke-Mietpreisspiegel
2007, sondern auf den Fraunhofer-Mietpreisspiegel 2008 zu-
rückzugreifen."

RA und FA VerkR Marcus Güloen, Berlin

Schwacke is t  geeignete 5chätzgrundlage,  n icht
jedoch Fraunhofer ;  Aufschlag wegen unfa l lersatzbe-

d ing te r  Neben le i s tungen  mög l i ch

BCB 55 249 und254

1.  Die Schwacke-Mietpre isspiegel  2003 und 2O06 s ind ge-
eignete Schätzgrundlagen.  Einwände mangelnder Wissen-
schaftl ichkeit, hoher Preissteigerung oder fehlender Anga-
ben s ind n icht  er fo lgre ich.

t ^ - -
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2.  Das wei tere Gegenargument  der  ausschl ießl ichen Berück-
s icht igung von Angebotspre isen gre i f t  n icht  durch.  Schwa-
cke hat  n icht  nur  posta l isch Preise er f ragt ,  sondern auch te i ls
anonyme Nachfragen durchgeführ t  und Preis l is ten im Inter-
net  berücksicht ig t .
3.  Die Studie , ,Marktpre isspiegel  Mietwagen Deutschland
2008" des Fraunhofer-lnstitutes IAO ist für Fälle vor 2008
zei t l ich ungeeignet .  Erhebungen nach nurzwei  Post le is tzah-
len berücksicht igen n icht  den regionalen Markt .
4. Zum pauschalen Aufschlag auf den Normaltarif wegen
unfa l lbedingter  Mehr le is tungen wurde n icht  ausre ichend
vorgetragen.

LC Lübeck, Urteil vom 25.6.2009 - 14 S 111/08

r Sachverhalt:. An 27.8.2004 wurde das Fahrzeug der Geschä-
digten bei einem Verkehrsunfall in't ' immendorfer Strand be-
schädigt. Die Geschädigte rnietcte am selbcn'lhg ein Fahrzeug
und trat Ihre Mietwagenforderung zur Sicherheit an die Klä-
gerin ab. Aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit war sie dringend
auf ein Fahrzeug angewiesen. Weder war die Anmietdauer
bekannt, noch konnte die Gcschädigte in Vorleistung tre-
ten, ohne die Kreditl inie zu.gefährden. Das Amtsgericht Bad
Schwartau hat der Klage auf Zahlung restl icher Mietwagenkos-
ten stattgcgcben, clie Beklagte hat clagcgcn Berufung eingelegt.
Die Beklagte geht davon aus, dass das Amtsgericht zu Unrecht
eine Schätzung auf lJasis Normaltarif Schwacke 2003 vorge-
nommen hat und ebenso zu Unrecht einen unfallbedingten
Aufschlag zugesprochen habe. Der Kläger hätte beweisen müs-
sen,  dass ihm ein n icdr igcrer ' far i f  n icht  zugängl ich war,  um
den Aufschlag zu erhalten.

r Entscheidung cles Gerichte s: I)as [,andgericht versuchte zu-
nächst rn2009 mittels eines Sachverständigen zu klären, wel-
chcs Preisniveau zum Anmictzcitpunkt 2004 rclcvant gewcscn
sei. L)er Sachverständige teilte jedoch mit, dass die Ermittlung
der grundlegenden L)aten weit nach dem Anmietzeitpunkt
nicht mehr mciglicl 'r sei.

Im Wesentlichen habe das Amtsgericht zunächst anhand des
gewichtcten Mittels/Modus clcr Schwackc-L,iste 2003 zutref-
fend die erforderlichen und clamit zu erstattenden Mietwa-
genkosten im PLZ-Gebict clcr Anmietstation geschätzt. Die
Verwendung der Schwacke-Liste sci durch höchstrlchterl iche
Rechtsprechung wiederholt bestätigt worden. Für den An-
mietzeitpunkt 2OO4 bot die Schr,vackc-Liste 2006 kcine geeig-
nete Schätzgrundlage, da der Zeitpunkt des Schadens bzw. der
Anmie tung  maßgeb l i ch  sc ie r r .

Alle weiteren Einwendungen gegen die Tauglichkeit der Sc-hwa-
cke-Liste 200.J vcrhelfcn dcr Beklagten in der Berufung auch
nicht zum Erfolg. Da Schwackc seine Werte nicht nur postalisch
eingeholt, sondern auch telefonisch und per Internetpreislisten
recherchiert und hierzu auch anonyme Nachfragen gehalten
hat, greife das Argument der offenen Erhebung nicht.

Preisstcigerungen um 100(/r-r vorr 2003 auf 2006 seien in dic-
sem Fall nicht festzustellen. Fehlende Repräsentativität der
Schwacke-Erhebung, Mängel der Methodik und Zweifel an der
Wissenschaftlichkeit, dcs Wciteren Vorwrirfe der Ausschließ-
lichkeit von Angebotspreisen und der Vernachlässigung von
Marktanteilen seien zwar vorgetragen, aber deren Auswirkung
auf den Fall seien nicht darsestellt.
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R E C H T S P R E C H U N C V e r s i c h e r u n g s r e c h t

Das Gutachten Dr. Zinn sei zeitl ich unpassend, weise eine
räumliche lJinteilung in nur fünf Großräume auf und sei des-
halb örtl ich nicht relevant.

Vorgelegte lntcrnetausdrucke seicn einerseits zeitl ich abwci-
chend und andererseits sei nicht erkennbar, dass diese Fahr-
zeuge tatsächlich verfügbar waren.

Die Mietpreise aus I'raunhofer begründeten ebenso keinen
Zweifel gegen die Verwendung der herangezogenen Schätz-
grundlage, da sie schon zeitl ich nicht passten.

Ein Aufschlag auf den Normaltarif wurde nicht zugesprochen,
da hierzu nicht konkret vorgetragen wurde. Das Gericht führ-
te ausführlich dazu aus, unter welchen Bedingungen ein sol-
cher Aufschlag zuzusprechen sei. I lei besonderen l.eistungen
des Vermieters, sofern diese erforderlich seien, sei ein höherer
Preis gerechtfertigt. Solche Leistungen bestrinden regelmäßig
in einem höheren Verwaltungsaufwand, Zinsverlusten auf-
grund längerer Zahlungsfristen, einem Vorfinanzierungsrisi-
ko, dem Risiko eines Forderungsausfalls wegen nr-rr antcil iger
Haftung, der Notwendigkeit besonderer personeller Anforde-
rungen usw., wie die Versicherungswirtschaft gegenüber dem
Bundesverband der Autovermieter in 2006 bestätigte. Diese
Mehrkosten müssten jedoch aufgrund der I{anclhabunfJspra-
xis nicht in jedem lrinzelfall differenziert betrachtet werden,
da es gerechtfertigt sei, dass Vermieter alle Mehrkosten, die
bei der Vermietung nach Unfällen entstehen könnten, in ihre
Tarife einkalkulieren, unabhängig davon, ob der Kunde jede
einkalkulierte Mehrleistung benötige. Für die Ilrforderlichkeit
eines Unfallersatztarit'es oder unfallbedingten Aufschlages rei-
che es somit aus, wenn bewiesen werde, dass der Geschädigte
ein Ersatzfahrzeug infolge der Unfallsituation anmieten muss-
te, für das wegen der Umstände Autovermieter generell höhe-
re Kosten kalkulieren und verlangen und der Gcschädigte nur
eine der Mehrleistungen benötigte. Der erste Maßstab sei, ob
Mehrkosten aus irgencleinem Grund überhaupt gerechtfertigt
seien. Die Beweislast dafür habe der Geschädigte. Der zweite
Maßstab sei die Höhe, die mit 2oo/o in der Rechtsprechung als
angemessen angesehen wird.

r Bedeutung für die Praxis: Zeitl ich weit nach einer Unfall-
ersatzvermietung von Gerichten bemühte Sachverständige
können keine konkreten seriösen Aussagen zu Preisen treffen
und somit keine korrekten Gutachten erstellcn. Das räumen
die Sachverständigen iedoch eher selten ein.

Das Gericht setzte sich wohl mit allen bis heute bekannten
Argumenten der Versicherungsseite gegen die Schwacke-Liste
auseinander und lehnte diese jeweils mit guter Begründung ab.
Das Gericht erkennt, dass Schwacke anders als es hier und da
in Urteilen zu lesen ist, keinen Nachteil durch die Erhebungs-
methodik erfährt, da einem ersten Schritt der Sammlung nach
der Preisangaben-Verordnung offizieller Preislisten in weiteren
Schritten anonyme Prüfungen per Telefon folgcn und Inter-
netpreislisten ebenso berücksichtigt werden.

Zum Aufschlag wurde im Urteil ein praktischer Weg der Um-
setzung der BGH-Linie zwar ausführlich entwickelt, aber selbst
nicht beschritten. Stattdessen werden durch das Gericht hohe
Anforderungen an die Darlegungs- und Beweislast gestellt bis
hin zur Forderung, die mögliche Gefährdung der Kreditl inie

durch eine selbst vorfinanzierte und in der Höhe zu Beginn
unbekannte Mietwagensumme zll beweisen (l) oder aber dar-
zulegen, warum nicht zunächst ein anderes Fahrzeug (bei tat-
sächlicher Anmietung arn selben 1'ag) nutzbar gewesen sei. Mit
dem Argument mangelnden Vortrags wurde der geebnete Weg
deshalb nur zur Hälfte beschritten.

RA utrd IrA VerkR Mqrcus Güloen. Ilerlin

V E R S I C H E R U N G S R E C H T

Über lassung des Kfz an Dr i t ten,  Fahren ohne Fahrer-

l aubn i s

BCB qq  421 ,426  Abs .2 ;WC 2008 ,  5  28 ;  AKB D .1 .3 ,  D .3

Ein Hal ter  muss s ich vor  Über lassung seines Kraf t fahrzeugs
grundsätz l ich den Führerschein des Fahrzeugführers vor le-
gen lassen.  Bei  e inem Fahrer ,  der  das für  d ie Fahrer laubnis
notwendige Al ter  noch n icht  erre icht  hat ,  is t  von e inem
Eventualvorsatz auszugehen.

AG Minden, Urteil vom 6.2.2009 - 26 C 64/08

r Sachverhalt: Der Beklagte ist Halter eines Kleinkraftrades,
welches mit einem Vcrsicherungskennzeichen bei der Klägerin
versichert ist. Am 2-,.5.2007 erlaubte der Beklagte dem fünf-
zehnjährigen Herrn K., clas Kraftrad zu fahren. Der Beklagte
glaubte, dass Herr K. über die crforderliche Fahrerlaubnis ver-
fügte, was zu diesem Zeitpunkt ledoch nicht der Fall war. Herr
K. verursachte einen Schaden, den die Klägerin durch Zahlung
von 2087,I9 EUR regulierte. Die Klägerin versagte sowohl dem
Beklagten als auch Herrn K. wegen einer Obliegenheitsverlet-
zung (Fahren otrne l iahrcrlaultnis) cien Versicherungsschutz.
Gegenüber dem Ileklagten wurde zudem der Versicherungs-
vertrafJ gckündigt. Der Versuch, die Aufwendungen bei Herrn
K. zu regressieren, blieb erfolglos, da dieser finanziell nicht leis-
tungsfähig war. Im Streit stand, ob der Beklagte als Versiche-
rungsnehmcr die Aufwcr-rdungen zurückzuerstatten hatte.

r Entscheidung des Gerichts: Die Klägerin hat einen An-
spruch auf Ausgleicl-r zu 100%r ihrerAufwcndungen gegen den
Beklagten, da im Innenverhältnis der Beklagte allein zur Leis-
tung verpfl ichtet ist. Dies folgt claraus, dass die Klägerin von
der Verpfl ichtung zur Leistung frei geworden ist, weil der Be-
klagte als Versicherungsnehmer es ermöglicht hat, dass Herr K.
das Fahrzeug fuhr, ohne clie vorgeschriebene fahrerlaubnis zu
haben. Die im Fahren ohne irahrerlaubnis l iegende Obliegen-
heitsverletzung war auch kausal für dcn l l intritt des Versiche-
rungsfalls, weil sich gerade die in der Fahrt ohne Fahreriaubnis
liegende erhöhte Risikolage verwirklicht hat.

Den Kläger trifft zudem ein Verschulden. Ein Haher muss
sich vor Überlassung scincs Kraftfahrzeugs grundsätzlich den
Führerschein des Fahrzcugführers vorlegen lassen. Dies hat er
unstreit ig nicht getan. Eine Ausnahme gilt nur, wenn der Ver-
sicherungsnehmcr sich auf anclere Urnstände verlässt, die ver-
ntinftigerweise den sicheren Schluss auf das Vorhandensein
eines F-ührerscheins zulassen. Solche Umstände sind hier
nicht ersichtl ich. Die bloße Annahme, dass ein Führerschein
vorhanden gewesen sei, reicht nicht aus. Auch reicht es nicht
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